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Betreff

3. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4

11.05.2010: Ortschaftsrat Merzien 
19.05.2010: Sozial- und Kulturausschuss 
15.06.2010: Hauptausschuss 
24.06.2010: Stadtrat

11.05.2010 
19.05.2010 
15.06.2010 
24.06.2010

laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

Der Stadtrat beschließt die 3. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt).

Gesetzliche Grundlagen:

Gemeindeordnung
Bestattungsgesetz



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Stadtrat der Stadt Köthen wurde durch die Verwaltung in der Sitzung am 15.04.2010 über die 
Grundwasserproblematik im Zusammenhang mit Erdbestattungen auf den Friedhöfen Klepzig und 
Zehringen informiert. 
Mit Beschluss-Nr. 10/StR/06/010 beauftragte der Stadtrat die Verwaltung, das erforderliche 
Verwaltungsverfahren für die Teilschließungen der Friedhöfe in den Ortsteilen Klepzig und Zehringen 
für Erdbestattungen durchzuführen. Urnenbeisetzungen sollen in beiden Ortsteilen weiterhin möglich 
sein.
Zum Sachverhalt wird auf die Vorlage 2010030/4 verwiesen.

Für die Teilschließung der Friedhöfe Klepzig und Zehringen hinsichtlich der Unzulässigkeit von 
Erdbestattungen ist eine Satzungsänderung erforderlich.
Im § 3 wird daher neu aufgenommen, dass Erdbestattungen auf den Friedhöfen Klepzig und 
Zehringen ausgeschlossen sind. 
Die 3. Änderungssatzung ist beigefügt.

3. Änderungssatzung zur Friedhofssatzung der Stadt Köthen (Anhalt)

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat aufgrund des § 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO  LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 
383) sowie der § 1 Abs. 1 und § 25 Abs. 1 Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (BestattG 
LSA) vom 5. Februar 2002 (GVBl. LSA S. 46), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 26. 
März 2004 (GVBl. LSA S. 234) in seiner Sitzung am 24. Juni 2010 die folgende 3. Änderungssatzung 
zur Friedhofsatzung  der Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen:

Artikel 1

Nach § 3 Absatz 7 wird folgender Absatz 8 neu angefügt:

(8) Auf den Friedhöfen Klepzig und Zehringen sind Erdbestattungen ausgeschlossen.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köthen 
(Anhalt) in Kraft.

K.-J. Zander
Oberbürgermeister der                                                             Köthen, den
Stadt Köthen (Anhalt)                                                              -Siegel-

Anlagen: 
keine




